
BGH hat nunmehr im Rahmen der Zurückverweisung an das
OLG Köln zur detaillierteren Prüfung der Haftung aufgefor-
dert.36 Gelangt man zu einer Annahme der Voraussetzungen
der Norm, so ermittelt sich der Schaden nach den oben zu
§ 249 BGB entwickelten Grundsätzen.

1. Sittenwidrige Schadenszufügung
Eine Schadenszufügung liegt bei jeder nachteiligen Entwick-
lung der Vermögenslage vor.37 Sittenwidrig ist die Schadens-
zufügung, wenn die Handlung nach dem Inhalt oder bei einer
Würdigung von Beweggrund und Zweck der Handlung ge-
gen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden
verstößt.38 Erforderlich ist also eine besondere Verwerflich-
keit des Verhaltens, die sich aus dem verfolgten Ziel, den
eingesetzten Mitteln, der zutage tretenden Gesinnung oder
den eintretenden Folgen ergeben kann.39 Berücksichtigt wer-
den muss dabei das Mittel des Störers einerseits und der
Beweggrund andererseits. Eine pauschale Beantwortung der
Frage ist nicht möglich. Es erscheint jedoch gut denkbar,
angesichts der Kombination von vorsätzlichem Fehlverhalten
eines Fans in Kenntnis der bekannten Wahrscheinlichkeit
einer Sanktionierung durch das Sportgericht auf eine sitten-
widrige Schadenszufügung zu schließen.

2. Schädigungsvorsatz
Der Schädigungsvorsatz setzt voraus, dass der Schädiger spä-
testens im Zeitpunkt seines Handelns Art und Richtung des

Schadens und die Schadensfolgen voraussieht und als Ziel
seiner Handlung anstrebt oder jedenfalls billigend in Kauf
nimmt, selbst wenn er den Schaden nicht wünscht.40 Das
Bewusstsein der Sittenwidrigkeit des Verhaltens ist dem-
gegenüber subjektiv nicht erforderlich.41 Zum Teil wird die
Auffassung vertreten, dass der Nachweis einer hinreichend
konkreten Schädigungsabsicht des Zuschauers schon deshalb
nicht zu führen sein dürfte, weil für den einzelnen Zuschauer
nicht absehbar sei, welche Konsequenz sein Verhalten im
Hinblick auf eine Sanktion durch das Sportgericht des DFB
konkret haben werde.42 Erforderlich ist nach der Rechtspre-
chung des BGH jedoch das Bewusstsein, dass eine Schädi-
gung im Bereich des Möglichen liegt, sowie das billigende
Inkaufnehmen des Schädigungsrisikos.43 Angesichts des all-
gemein bekannten Risikos einer Sanktionierung des Verhal-
tens von Anhängern wird man zumindest das billigende In-
kaufnehmen des Schädigungsrisikos annehmen können.

36 BGH BeckRS 2016, 19303 Rn. 32.
37 BGHNJW 2004, 2664 (2666).
38 Palandt/Sprau, 75. Aufl. 2016, BGB § 826 Rn. 4.
39 BGHNJW 2004, 2664 (2668).
40 Palandt/Sprau, 75. Aufl. 2016, BGB § 826 Rn. 10.
41 BGHNJW 2004, 3706 (3710) mwN.
42 OLG Köln MDR 2016, 209 = BeckRS 2015, 21052 Rn. 41; wenig zielführend ist

demgegenüber die über einen Aphorismus begründete Herleitung in LG Hannover
BeckRS 2015, 14524, nach der der Anhänger eines Fußballvereins keinen Vorsatz
haben kann, „seinem“ Verein zu schaden, da das Ziel einen Schaden zu verursachen
gerade kein Merkmal des subjektiven Tatbestandes ist.

43 BGHNJW 2004, 446 (448).
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& SACHVERHALT
A betreibt auf einer Internet-Plattform einen Video-Channel, wo er eigens produzierte Filme
einstellt. Da die Anzahl seiner Follower abnimmt, sucht er nach neuem Filmmaterial und
erfährt vom Trend der „Grusel-Clowns“. Seine Idee: sich an Halloween als Grusel-Clown
verkleiden, Leute erschrecken, deren Reaktion filmen und auf seinem Channel veröffent-
lichen. Seine Hauptintention dabei ist es, die Beliebtheit seines Channels zu steigern. Dass es
dabei auch zu Verletzungen seiner verängstigten „Filmhauptrollen“ kommen könnte, kommt
ihm durchaus in den Sinn, zumal die Medien laufend von Verletzungen der Schreckensopfer
berichten. Er sieht aber keinen anderen Weg, kurzfristig Popularität zu erlangen.

A fehlt für sein Vorhaben allerdings noch die passende Maske: weiß mit exzentrischer
Bemalung, weit aufgerissenem Mund, viel „Blut“ und zerzausten Haaren. Im Kaufhaus um
die Ecke sind noch einige Halloween-Restposten im Sonderangebot. A wird schnell fündig.

Nach Einbruch der Dunkelheit sucht sich A im Park eine unbeleuchtete Stelle und ver-
steckt sich maskiert hinter einem Baum mit der eingeschalteten Videokamera in der Hand.
Schon nach kurzer Zeit sichtet A die O. Als sich O etwa auf Höhe des Verstecks befindet,

* Der Autor Esser ist Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht
sowie Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Passau; er leitet dort die Forschungsstelle Human Rights in Criminal Proceedings
(HRCP). Die Autorin Michel ist wiss. Mitarbeiterin an diesem Lehrstuhl. Die Klausur wurde im WS 2016/2017 als Zwischen-
prüfungsklausur gestellt.

THEMATIK

SCHWIERIGKEITSGRAD
BEARBEITUNGSZEIT

HILFSMITTEL

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM LERNBEITRAG ZIVILRECHT · HAFTUNG STADIONBESUCHER

8/2017 585

Ü
B
U
N
G
SB

LÄ
TT

ER
ST

U
D
EN

TE
N



springt A mit lautem Geschrei hervor und hält mit der Kamera auf sie zu. O erschrickt beim
Anblick des maskierten A, weicht völlig verängstigt einige Meter zurück, stürzt – dabei
erleidet sie Abschürfungen an beiden Handgelenken – und schreit mit weit aufgerissenen
Augen panisch um Hilfe. Genau diesen Moment filmt der A wie geplant mit seiner Kamera
und sucht das Weite.

Auf dem Heimweg begegnet A dann dem B, der sich einer Gruppierung zur Bekämpfung
des „Grusel-Clown-Unwesens“ angeschlossen hat. In den Nachrichten hat B von einem
Clown erfahren, der im Park sein Unwesen treibt und mit einem Elektroschocker ausgestattet
schon einige Menschen verletzt hat. B, der in der Dunkelheit in der Hand des A einen
Gegenstand erkennt und mit einem Angriff des A rechnet, tritt dem völlig überraschten A
mit einem Tritt seiner Winterstiefel den vermeintlichen Elektroschocker aus der Hand. Dabei
trifft er wie geplant auch das Handgelenk des A. A geht wimmernd zu Boden, die Kamera
landet unversehrt neben ihm im Gras. B ist das aber noch nicht genug, er will – entsprechend
dem Gruppenziel – der lästigen „Grusel-Clown-Epidemie“ ein für alle Mal ein Ende setzen
und durch sein „entschlossenes Handeln“ den Anhängern der Gruppierung imponieren. B
zückt sein Butterfly-Messer und sticht dem A in die Herzgegend. Dabei nimmt er den Tod
des A billigend in Kauf. Als B nach zwei Messerstichen meint, dass dies ausreicht, um andere
Grusel-Clowns abzuschrecken und seine Gruppe zu beeindrucken, lässt er von A ab. Dabei
geht er davon aus, dass A überleben wird. Nachdem er sich wenige Schritte entfernt hat,
erkennt B aber, dass A kaum noch atmet. Angesichts des enormen Blutverlustes hält B den
Todeseintritt nun für möglich. Auch fällt B erst jetzt auf, dass es sich bei dem vermeintlichen
Elektroschocker tatsächlich nur um eine Kamera handelt. B leistet Erste Hilfe und versucht,
die Blutung zu stillen. Dann geht B hinter einem nahegelegenen Busch in Deckung, wählt den
Notruf und verharrt dort bis zum Eintreffen der Sanitäter. A überlebt knapp.

Bearbeitungsvermerk: Wie haben sich A und B nach dem StGB strafbar gemacht? Etwaige erforderli-
che Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

Hinweis: Die Klausur verbindet ein kriminologisches Phänomen („Grusel-Clowns“), das die Öffentlich-
keit im Herbst 2016 stark beschäftigt hat, mit Fragestellungen des Allgemeinen Teils des Strafrechts, zu
denen der BGH in jüngerer Zeit Stellung genommen hat (fehlgeschlagener Versuch bei außertatbestand-
licher Zielerreichung; korrigierter Rücktrittshorizont, § 24 StGB). Vom Besonderen Teil war unter ande-
rem die durch das 49. StrÄG im Januar 2015 neu eingeführte Vorschrift des § 201 a I Nr. 2 StGB
anzusprechen.

A. STRAFBARKEIT DES A

I. §§ 223 I, 224 I Nr. 3 StGB
Durch das Hervorspringen und Erschrecken der O könnte sich A einer gefährlichen Kör-
perverletzung strafbar gemacht haben.

1. Tatbestand des Grunddelikts, § 223 I StGB

a) Objektiver Tatbestand
Das Erschrecken der O könnte eine körperliche Misshandlung darstellen, dh eine üble und
unangemessene Behandlung, durch die die körperliche Unversehrtheit oder das körperliche
Wohlbefinden mehr als nur unerheblich beeinträchtigt wird (Fischer, StGB, 64. Aufl. 2017,
StGB § 223 Rn. 4; Krey/Hellmann/Heinrich, Strafrecht BT I, 16. Aufl. 2015, Rn. 188). Des
Weiteren könnte mit der Schreckreaktion der O eine Gesundheitsschädigung eingetreten sein.
Eine Gesundheitsschädigung ist das Hervorrufen, Steigern oder Aufrechterhalten eines vom
Normalzustand der körperlichen Funktionen des Opfers nachteilig abweichenden krankhaf-
ten Zustandes körperlicher oder seelischer Art (Lackner/Kühl/Kühl, StGB, 28. Aufl. 2014,
StGB § 223 Rn. 5; Wessels/Hettinger, Strafrecht BT I, 40. Aufl. 2016, Rn. 257).

Ob die durch das überraschende Hervortreten des A bei O hervorgerufene Schreckreak-
tion – weit aufgerissene Augen, panische Hilfeschreie – eine körperliche Misshandlung dar-
stellt, erscheint zweifelhaft. Das bloße Empfinden von Angst sowie zeitlich begrenzte
Schockreaktionen erreichen nicht die für eine körperliche Misshandlung erforderliche Erheb-
lichkeitsschwelle (BGH NStZ 2015, 269 = StV 2015, 697; BGH NJW 2013, 3383 [3384]; zum
Hervorrufen von Brechreiz durch Anspucken BGH JR 2016, 686 mAnm Ruppert; Rengier,
Strafrecht BT II, 18. Aufl. 2017, § 13 Rn. 10, 12). Auch für eine Gesundheitsschädigung ist
die Störung des seelischen Befindens nur ausreichend, wenn auf diese Weise ein pathologi-
scher, dh somatisch objektivierbarer Zustand infolge psychischer Belastung erzeugt wird

Erheblichkeitsschwelle bei
psychischer Einwirkung
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